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Information über Ende der Bestandsregistrierung 30.6.2019 im Gesund-

heitsberuferegister 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz erlaubt 

sich zu der gemäß § 26 Gesundheitsberuferegister-Gesetz (GBRG), BGBl. I Nr. 87/2016,idgF.; 

mit 30. Juni 2019 auslaufende Möglichkeit der Bestandsregistrierung für Berufsangehörige 

der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe und der gehobenen medizinisch-technische 

Dienste folgende Information zu übermitteln: 

Gemäß § 26 Abs.1 GBRG haben sich Personen, die am 1. Juli 2018 zur Ausübung eines der 

genannten Gesundheitsberufe berechtigt waren und diesen ausgeübt haben, bis 

30. Juni 2019 bei der zuständigen Registrierungsbehörde registrieren zu lassen (Bestandsre-

gistrierung). 

Klargestellt wird, dass dieser Zeitpunkt auf die Antragstellung des/der Berufsangehörigen 

und nicht auf die abschließende Eintragung ins Gesundheitsberuferegister abstellt. 

Um für unter die Bestandsregistrierung fallende Berufsangehörige, die ihren Antrag bis 

30. Juni 2019 gestellt haben, aber mit 1. Juli 2019 noch nicht  in das Gesundheitsberuferegis-

ter eingetragen sind, Rechtssicherheit hinsichtlich ihrer Berufsberechtigung zu geben, stellen 

die Registrierungsbehörde eine Bestätigung als Nachweis, dass der Antrag auf Eintragung in 

das Gesundheitsberuferegister fristgerecht bei der Behörde eingelangt ist, aus. Dies erfolgt 

sowohl im Onlineverfahren als auch bei persönlicher Antragstellung. 
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Dies bedeutet, dass die betroffenen Berufsangehörigen mit dieser Bestätigung über den 

30. Juni 2019 hinaus berufsberechtigt sein werden, auch wenn sie noch nicht im Gesundheits-

beruferegister eingetragen sind. Hinzuweisen ist, dass die gesetzliche Bearbeitungsfrist  

durch die Registrierungsbehörden für diese Anträge sechs Monate beträgt (§ 26a GBRG). 

Es wird um Kenntnisnahme und Weiterleitung dieser Information an die betroffenen Einrich-

tungen und Berufsangehörigen im do. Wirkungsbereich ersucht. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Information auch auf der Homepage 

des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

(www.sozialministerium.at) veröffentlicht ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wien, 13. Juni 2019 

Für die Bundesministerin: 

DDr. Meinhild Hausreither 
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